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Grußwort 
 

Schülerinnen und Schüler mit Autismus haben ein Recht auf 

Bildung und Erziehung, die ihre Beeinträchtigungen angemessen 

berücksichtigt.  

 

Vorliegende Handreichung für den Unterricht vermittelt Lehrerinnen 

und Lehrern eine erste Orientierung für den Umgang mit 

Schülerinnen und Schülern mit Autismus in allgemeinen Schulen und in 

Förderschulen. Sie richtet sich auch an Eltern und bietet allgemeine Informationen 

zum Schulanfang, zur schulischen Förderung und zum Übergang in weiterführende 

Schulen. Schülerinnen und Schüler mit Autismus sind in allen Schulformen und 

Jahrgangsstufen anzutreffen. Eine erste Symptomdarstellung erlaubt eine 

Einschätzung, ob ein Kind oder Jugendlicher betroffen sein könnte.  

 

Das Hessische Kultusministerium bietet Beratung für Eltern und Betroffene, für Lehr-

kräfte, für Schulleitungen sowie für Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schu-

len durch Landesfachberater an. Die Landsfachberaterinnen und -berater verfügen 

über spezialisierte Kenntnisse im Umgang mit Schülerinnen und Schüler mit Autis-

mus und können im Einzelfall den Schuleinstieg, den Förderprozess und die Zu-

sammenarbeit der Beteiligten begleiten. Schülerinnen und Schüler mit Autismus, bei 

denen sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, werden von den beauftragten 

Förderschullehrkräften im gemeinsamen Unterricht begleitet und beraten. 

 

Die Förderung von Schülerinnen und Schülern im Förderschwerpunkt Autismus ver-

dient meine große Anerkennung. Schulen, die diese Kinder und Jugendlichen auf 

Selbstständigkeit und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vorbereiten, nehmen 

einen wichtigen Bildungs- und Erziehungsauftrag wahr, der gemeinsam mit den  

Eltern erfolgreich und nachhaltig auf ein weitgehend selbstbestimmtes Leben vorbe-

reitet. Für die Unterstützung dieses besonderen Auftrags stehen vielfältige Einrich-

tungen und Schulen zur Verfügung, die im Folgenden aufgeführt sind.  

Ihnen gilt mein Dank für ihre Förderarbeit. 

 

Dorothea Henzler 
Staatsministerin 
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1. Kinder und Jugendliche mit autistischen Verhalte nsweisen  
 

Autistische Menschen wenden oftmals Lebens- und Lernstrategien an, die zu 

Irritationen, Unverständnis, Hilflosigkeit oder sehr emotional geprägten 

Vorgehensweisen führen können; Strategien, deren Sinn nicht unmittelbar 

verstanden wird. Auf sozialer Ebene scheinen diese Kinder häufig schlecht 

erreichbar, ihre kognitiven Fähigkeiten sind schwer messbar und das Erlernen 

schulischer Inhalte erscheint teilweise eingeschränkt. Mit herkömmlichen Maßstäben 

lassen sich ihre Fähigkeiten nur ungenau überprüfen. Die Schülerinnen und Schüler 

stellen auf allen Ebenen hohe Ansprüche an das Lehrpersonal und zeigen sich 

dennoch - zumindest kurzfristig- unbeeindruckt von pädagogischen  Bemühungen.  

Gleichzeitig aber zeigen sie in einer pädagogisch gut gestalteten Lernumgebung , 

auch spontan, dass sie sich für schulischen Lernstoff interessieren, ihn durchaus 

verstehen, beherrschen und auch reproduzieren können. Sie empfinden Zuneigung, 

genießen einen liebevollen, wertschätzenden Umgang und erfreuen sich am 

Zusammensein mit anderen Menschen – zeigen dies aber häufig nicht oder nicht 

offensichtlich. 

 

Angesichts der geringen Anzahl von Menschen mit Autismus in der Bevölkerung 

kommt erschwerend eine meist nur oberflächliche Kenntnis des Phänomens 

Autismus und der Umgangsweisen mit diesen Menschen hinzu. In Folge dieser 

Problemlagen ist häufig eine Unterstützung der Eltern und Schulen bei der Wahl des 

geeigneten Förderortes notwendig.  

 

 

2. Systeme schulischer Förderung von Kindern und Ju gendlichen mit 
Autismus 

 
Eltern sollten schon sehr früh mit ihrer Grundschule bzw. mit der Schulleitung ins 

Gespräch kommen, um über spezielle Erwartungen und Besonderheiten zu 

informieren, damit der Schulstart vorbereitet werden und gelingen kann. Wenn 

notwendig, kann ein Antrag auf Überprüfung des sonderpädagogischen 

Förderbedarfs eingeleitet werden. (Zum weiteren Verfahren siehe auch 

„Informationsblatt für Eltern zum Schulanfang und zum sonderpädagogischen 

Feststellungsverfahren“ im Anhang S. 26). 
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Mögliche Förderorte sind durch unterschiedliche Chancen und Schwierigkeiten 

gekennzeichnet. Ihr Besuch ist an bestimmte Voraussetzungen und 

Entscheidungswege gebunden.  

 

Allgemeine Schulen  (Grundschulen und weiterführende Schulen) erhalten beim 

Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in der Regel 

sonderpädagogische Unterstützung zur Planung, Gestaltung und Durchführung ihres 

Bildungsauftrages. In Hessen bieten die zuständigen Beratungs- und Förderzentren 

Unterstützung an. In Einzelfällen übernehmen diese auch zusätzliche 

Fördermaßnahmen.  

Der gemeinsame Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern und 

Jugendlichen in einer allgemeinen Schule soll es den Schülerinnen und Schülern mit 

festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf ermöglichen, in ihrer näheren 

Wohnumgebung die Grundschule oder eine weiterführende allgemeine Schule zu 

besuchen. Das Einrichten einer solchen Maßnahme vor Ort ist abhängig von 

pädagogischen, organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen.  

 

Eingliederungshilfe 1 ist die Bereitstellung einer persönlichen Begleitung und kann 

eine integrative Beschulung unterstützen. Die Eingliederungshilfe ist eine Maßnahme 

auf der Grundlage der Sozialgesetzgebung. Zuständig ist die Sozialverwaltung. 

 

Förderschulen  haben häufig Erfahrung im Bereich der Unterrichtung und Erziehung 

von Kindern und Jugendlichen mit Autismus. Sie differenzieren ihre Förderung 

individuell, verfügen über pädagogische Verfahren, die den Lernprozess günstig 

strukturieren und optimieren. Förderschulen - insbesondere Schulen für Praktisch 

Bildbare und Schulen für Körberbehinderte - sind mit dem Erscheinungsbild 

„frühkindlicher Autismus" vertraut. Sie orientieren sich in ihrer Unterrichtsarbeit und in 

ihrem Schulprofil auch an ihrer jeweiligen Zielgruppe. Die Förderschulen schaffen 

individuelle Lernzugänge und arrangieren Lernräume, um den pädagogischen 

Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler zu entsprechen. Sie organisieren die 

schulische Förderung ihrer Schülerinnen und Schüler mit Autismus in allen 

vorhandenen Schulformen und Abteilungen. 

 

                                            
1  § 35a SGB VIII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
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Daraus ergibt sich, dass über den Förderort individuell entschieden werden muss. 

Ein vertrauensvolles Zusammenwirken aller ist Basis für die Sicherstellung einer 

guten  schulischen Förderung.  

 

 

3. Beratung bei Schülerinnen und Schülern mit Autis mus 
 
Das Hessische Kultusministerium unterstützt den Unterricht von Schülerinnen und 

Schülern mit Autismus unter anderem durch Landesfachberater/innen. Diese 

erfahrenen Lehrkräfte bzw. Schulleiterinnen und Schulleiter sind eigens mit diesem 

Unterstützungsauftrag betraut. 

Sie unterstützen Lehrkräfte bei ihrer Unterrichtskonzeption, sie begleiten den 

Übergang in weiterführende Schulen, sie informieren über Förderangebote, sie 

reagieren bei Krisen und sie arbeiten mit den Staatlichen Schulämtern, der 

Jugendhilfe und Verbänden zusammen.  

Sie informieren allgemein über Möglichkeiten der schulischen Förderung von Kindern 

und Jugendlichen mit Autismus und ermitteln weitere Unterstützungsmöglichkeiten 

unter Nutzung vorhandener rechtlicher Regelungen. 

 

Die Landesfachberaterinnen und Landesfachberater arbeiten eng mit 

sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentren in der Region zusammen, 

bieten Fortbildungen für Lehrkräfte an und stärken damit die pädagogischen 

Kompetenzen vor Ort. 

 

 

4. Grundsätzliche Überlegungen zur schulischen Förd erung von Kindern und 
Jugendlichen mit Autismus 

 
Die besonderen Lernstrategien der Betroffenen erfordern verstärkt persönlichkeits-

bildende pädagogische Maßnahmen.  

 

Die vorhandenen Erfahrungen bei der schulischen Förderung von Kindern und 

Jugendlichen mit Autismus zeigen, dass sie prinzipiell im Rahmen der bestehenden 

Lehrpläne der allgemein bildenden Schule unterrichtet werden können. Im Unterricht 

werden die entsprechenden Lehrpläne individuell umgesetzt. Durch Anwendung 
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des Nachteilsausgleichs 2 in Form von Differenzierungsmaßnahmen, 

Hilfsmitteleinsatz und persönlicher Unterstützung kann auf die Besonderheiten der 

Schülerinnen und Schüler an allgemeinen Schulen eingegangen werden. 

Das Land Hessen hat für die Grundschule Lern- und Entwicklungsziele definiert, die 

für alle Grundschüler/innen gelten. Es sind Ziele, die die kindlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten in allen Bereichen berücksichtigen und die von den 

Lehrkräften an den individuellen Bedürfnissen des jeweiligen Kindes und seiner 

Lerngruppe weitgehend angepasst werden. Auch Kinder und Jugendliche mit 

Autismus können im Einzelfall die Ziele bzw. ein Teil der Ziele erreichen, die in 

schulformbezogenen Lehrplänen der weiterführenden allgemeinen Schule 

vorgegeben sind. Für die Kinder und Jugendlichen, die einen von der allgemeinen 

Schule lernzielabweichenden Förderbedarf haben, bieten die Lehrpläne der Schule 

für Lernhilfe und die Richtlinien für den Unterricht an der Schule für Praktisch 

Bildbare die Grundlage der schulischen Förderung. Auch für Kinder und Jugendliche 

mit Autismus werden wesentliche individuelle Lern- oder Erziehungsziele im 

individuellen Förderplan  formuliert. 

 

 

5. Autismus: Definition und Diagnose 3 
 
Die Diagnose Autismus kann durch einen Facharzt oder eine Fachärztin erfolgen und 

wird in der Regel in einem ärztlichen Gutachten differenziert beschrieben. 

Um den Anspruch individuell ausgerichteter Förderung zu verwirklichen, ist es 

notwendig, die besonderen Verhaltens- und Reaktionsweisen von Menschen mit 

Autismus zu kennen und ihre Bedeutung zu verstehen. 

 

Autismus  zählt zu den tief greifenden Entwicklungsstörungen. Autismus setzt in der 

Kindheit ein und besteht lebenslang. Das Leben der Betroffenen und ihrer Familien 

ist meist erheblich eingeschränkt.  

                                            
2 siehe auch Kapitel 7, S. 16 
3 Wesentliche Abschnitte dieses Kapitels sind freundlicherweise vom Verein Autismus Rhein-Main 
e.V., Regionalverband zur Förderung von Menschen mit Autismus zur Verfügung gestellt worden, so 
auch die Tabelle. 
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Im Wesentlichen wird im Autistischen Spektrum  nach folgenden Störungen 

differenziert: 

• Frühkindlicher Autismus (Kanner-Syndrom) 

• Asperger-Syndrom 

• Atypischer Autismus 

 

Frühkindlicher Autismus nach Kanner 
 

Wesentliche Merkmale: 

• Einsetzen vor dem 3. Lebensjahr 

• Schwere Beeinträchtigung der Kommunikation 

• Tiefgreifende Kontakt- und Beziehungsstörungen 

• Bizarre Reaktionen auf die Umwelt 

• Stereotypien, Rituale und Zwänge 

• Widerstand gegen Veränderungen 
 

 

Häufige Begleitsymptome: 

• Plötzliche Stimmungsschwankungen ohne erkennbaren Anlass 

• Emotionale Labilität, erhöhtes Erregungsniveau 

• Selbst- und fremdverletzendes Verhalten 
 

Die intellektuelle Begabung  von Menschen mit frühkindlichem Autismus reicht von 

schwacher bis zu normaler Intelligenz, wobei unerwartete Teilleistungen vorkommen 

können. Die Hälfte der Menschen mit frühkindlichem Autismus kann nicht oder kaum 

sprechen. Bei denen, die über Sprache verfügen, zeigen sich typische sprachliche 

Auffälligkeiten. Charakteristisch ist, dass sie sich oft auch mimisch und gestisch nicht 

ausdrücken können, was sie von Menschen mit einer Sprachbehinderung 

unterscheidet. 
 

Asperger-Syndrom 
 

Menschen mit Asperger-Syndrom sind intellektuell in der Regel nicht beeinträchtigt. 

Sie beginnen zumeist früh, differenziert und gut artikuliert zu sprechen. So kann es 

sein, dass die Störung erst bei Schuleintritt sichtbar wird, wenn die Betroffenen durch 

sonderbares Kontaktverhalten und Beziehungsprobleme auffallen.  
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Eine qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion, so beispielsweise 

deutliche Beeinträchtigung bei vielfältigen nonverbalen Verhaltensweisen, wie dem 

In-die-Augen-Schauen, der Mimik, der Körpergesten, sowie der Gesten zum 

Regulieren der sozialen Interaktionen, sind häufige Symptome. 

Das Unvermögen, dem Entwicklungsniveau entsprechend, Beziehungen zu 

Gleichaltrigen zu entwickeln, wie beispielsweise der mangelnde spontane Wunsch, 

mit anderen Vergnügen, Interessen oder Errungenschaften zu teilen oder fehlende 

soziale oder emotionale Gegenseitigkeit wahrzunehmen, ist kennzeichnend für die 

Betroffenen. 

Weitere bedeutsame Symptome sind begrenzte repetitive und stereotype 

Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten, die sich beispielsweise in 

konzentrierter Beschäftigung mit einem oder mehreren stereotypen und begrenzten 

Interessensgebieten zeigen. 

Mit dem Asperger-Syndrom sind häufig die offenbar sture Befolgung spezifischer, 

nonfunktionaler Routinen und Rituale, stereotyper und repetitiver motorischer 

Manierismen (z. B. das Schnippen oder Drehen der Finger oder komplexe 

Bewegungen mit dem ganzen Körper), anhaltende Beschäftigung mit einzelnen 

Teilstücken oder Gegenständen verbunden. 

Es existiert keine klinisch bedeutsame Verzögerung bei der Wissbegierde in Bezug 

auf das Umfeld in der Kindheit.  

Die Beeinträchtigung kann differentialdiagnostisch von anderen spezifischen 

tiefgreifenden Entwicklungsstörungen oder der Schizophrenie durch eine Fachärztin 

oder einen Facharzt unterschieden werden. 

 

Atypischer Autismus 
 
Beim Atypischen Autismus treten nicht alle Merkmale des Autismus auf oder sie sind 

weniger ausgeprägt. Menschen mit Autismus haben Schwierigkeiten, sich in die 

Gedanken und Gefühle anderer zu versetzen. Sie haben in der Regel Probleme bei 

der Informationsverarbeitung, so dass die soziale und dingliche Umwelt oft 

unverständlich und bedrohlich erscheint.  

Autismus ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch eine Starrheit im Denken und 

Handeln, eine eingeschränkte Vorstellungskraft, wenig oder kaum Phantasiespiel, 

Widerstand gegen Veränderungen, starke Beeinträchtigung der kommunikativen 

Fähigkeiten sowie Schwierigkeiten, Gefühle, Meinungen, Ideen anderer zu verstehen. 
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Nachfolgende Tabelle zeigt auffallende Verhaltensweisen, die für Autismus typisch 

sind: 

 

Vermeiden von 
Blickkontakten 

 

 
Kein kreatives Spiel 

 

Vermeiden von  
Körperkontakten 

 

 

Kein Spiel mit anderen 
Kindern 

 

Drehen von  
Gegenständen 

 

 

Unangemessenes  
Lachen und Kichern 

 

Bizarre Bewegungen 

 

 

Fixierung auf spezielle 
Themen 

 

Zeigen von  
Wünschen durch 

Hinführen 
 

 

 

Verweigerung von  
Veränderungen 

 

Wirkt wie taub 

 

 

Keine Angst vor  
realen Gefahren 

 

Auffällige Sprache / 
Echolalie 

 

 

Außergewöhnliche Teil-
begabungen 

© Autismus-Deutschland, Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus e.V. 

 

Veröffentlichungen, beispielsweise vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte 

e.V. (BVKJ) aus dem Jahr 2006, sprechen von einer Häufigkeit im Vorschulalter von 

17 von 10.000 Kindern mit frühkindlichem Autismus nach Kanner, von 8 von 10.000 

Kindern mit Asperger Autismus und 36 von 10.000 Kindern mit atypischem Autismus. 

Ausschlaggebend für eine Steigerung der Häufigkeitsrate ist weniger eine Zunahme 

des Phänomens Autismus. Vielmehr können die intellektuell besser begabten Kinder 

mit Autismus - also jene ohne  gleichzeitig bestehende geistige Behinderung - besser 

diagnostiziert werden.  
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6. Unterricht und Erziehung 
 

Die Sicherung der Qualität von Unterricht und Erziehung für Schülerinnen oder 

Schüler mit Autismus ist Bestandteil der Förderangebote hessischer Schulen und des 

individuellen Förderplans.  

 

Kinder und Jugendliche mit Autismus bevorzugen spezielle Lernwege und 

Lernmethoden. Sie haben aber den gleichen Bildungs- und Erziehungsanspruch wie 

Kinder und Jugendliche mit oder ohne Behinderung. Bei einigen Schülerinnen und 

Schülern wird neben einem besonderen oder therapeutischen Förderbedarf ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf beispielsweise im Sinne der Schule für Lernhilfe, 

Sprachheilschule, Schule für Erziehungshilfe, Schule für Kranke oder der Schule für 

Praktisch Bildbare festgestellt. 

Betrachtet man die diagnostischen Merkmale des Autismus-Syndroms, ist zu 

berücksichtigen, dass bestimmte Förderbereiche im Rahmen der schulischen 

Förderung besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. Die bedeutsamen Lernfelder für 

Kinder und Jugendliche mit Autismus lassen sich nicht verallgemeinern, sondern 

liegen in den individuellen Bedürfnissen, Lernwegen und Arbeitsweisen des jeweils 

einzelnen Schülers begründet. Die Lernfelder werden auf das  Alter und die 

Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen abgestimmt und im individuellen 

Förderplan festgelegt.  

 

Daher sind die Ideen zur Ausgestaltung und Umsetzung der Bildungs- und 

Erziehungsziele allgemeine Vorschläge, die sich aus den diagnostischen Merkmalen 

ableiten. 

 

Allgemeine schulische und sonderpädagogische Förder schwerpunkte 
 

• Förderung der Körperwahrnehmung und der Wahrnehmung des 

Körperschemas sowie der Vorstellung vom eigenen Körper im Raum 

• Aufbau und Gestaltung des sprachlichen Handelns  

• Aufbau von Verständnis für Mimik und Gestik und deren Gebrauch 
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• Entwicklung von sozial-emotionaler Beziehungsfähigkeit durch den 

Aufbau von sozialem Handeln sowie Abbau von unangemessenem 

Kontaktverhalten 

• Entwicklung der Imitationsfähigkeit und das Beachten 

gemeinschaftsbezogener Regeln 

• Förderung von Interessen und Neigungen, von spontaner Freude und 

Erfolgserleben 

• Entwicklung von Handlungsfähigkeit durch Abbau von Ruhelosigkeit 

und gesteigertem Bewegungsdrang 

• Abbau von Angstreaktionen und Angstzuständen sowie Entwicklung 

von Fähigkeiten beim Erkennen realer Gefahren 

• Abbau von Stereotypen und starrem Festhalten an nichtfunktionalen 

Gewohnheiten sowie an Ritualen und Beschäftigungen 

 

Daraus ergeben sich besondere Schwerpunkte im Unterricht:  

• Zeitliche und räumliche Strukturierungshilfen, 

• Strukturierung von Kommunikation und Interaktion, 

• Übung der Übertragung von Lerninhalten und Handlungsweisen auf 

andere Situationen, 

• Einsatz von entsprechenden Lehr-, Lern- und Arbeitsmitteln. 

 

Förderung der sozialen Fähigkeiten 
 

Eine gelingende, positive Zusammenarbeit  zwischen den an der Förderung 

Beteiligten ist für den Erfolg eine wesentliche Grundlage. Zentral ist dabei die 

grundsätzliche Akzeptanz der Behinderung und der Beeinträchtigung des Kindes 

oder des Jugendlichen. Ausgehend von persönlichen Interessen des Kindes kann 

durch eine Einbindung in ein Gruppengeschehen und durch pädagogisch begleitete 

Wechsel der Bezugspersonen das Kind mit mehreren Personen vertraut gemacht 

werden. Damit erweitern sich die Möglichkeiten der Schülerin oder des Schülers, in 

sozialen Bezügen zu handeln, und unterstützen so letztlich die soziale Eingliederung. 

Die Förderung der sozialen Fähigkeit und die Integration in Lerngruppen bedürfen 

einer fortwährenden Unterstützung. 
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Hilfreich ist die Methode der Unterstützten Kommunikation  für nicht oder kaum 

sprechende Schülerinnen und Schüler. Dabei werden grundlegende, teilweise neue 

Kommunikationswege erschlossen und genutzt, indem kaum oder nicht sprechenden 

Schülerinnen und Schülern andere Ausdrucks- und Verständigungsmöglichkeiten als 

die verbale angeboten werden. Spezielle Inhalte der Unterstützten Kommunikation 

sind: 

• Sprechen mit Gebärden, 

• Gebärden kennen, Gebärden vereinbaren können, vereinbarte 

Gebärden erkennen, 

• Ersetzen fehlender Lautsprache durch Gebärden, 

• Verbindungen zwischen Handlungen und Gebärden, 

• Sprechen unter Verwendung von Bildern und Symbolen,  

• Sprechen in Verbindung mit einer Sprachausgabe, 

• Erkennen von Inhalten, Personen, Handlungen auf Bildern, 

• erlebte Ereignisse, Handlungen, Geschichten auf Bildern, Bildtafeln  

erkennen,  

• Kommunikationstafeln verwenden,  

• Symbolsysteme nutzen,  

• verschiedene elektronische Hilfen anwenden (sprechende Taster). 

 

Eine spezielle Form Unterstützter Kommunikation ist die Gestützte Kommunikation 

oder das Facilitated Communication Training  (FC/ FCT). Bei dieser Methode wird die 

betreffende Person, der FC-Schreiber, von einer anderen Person, dem Stützer, am 

Handgelenk, Arm, Oberarm oder anderem Körperteil gestützt und tippt mit dieser 

Hilfestellung Buchstabe für Buchstabe, Bild für Bild, Piktogramm für Piktogramm 

sinnvolle Botschaften oder vollzieht Handlungsabläufe. Die Gestützte Kommunikation 

ist eine Methode, bei der angenommen wird, dass sich Menschen mit Autismus oder 

geistiger Behinderung mit Hilfe der Stütze, in der Regel unter Verwendung der 

Schriftsprache, austauschen können.  

 

Die Gestützte Kommunikation dient der Steigerung der Verlässlichkeit der 

Kommunikation und der Steigerung der Unabhängigkeit. Da Erfahrungen aus der 

Praxis und Veröffentlichungen von Stützern vorliegen, die zeigen, dass Gestützte 

Kommunikation eine Möglichkeit in der Kommunikationsförderung sein kann, ist auch 
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dieser Weg in der individuellen schulischen Förderung grundsätzlich offen. 

Mitteilungen, die in gestützter Form erfolgen, sollten sorgsam auf ihre Authentizität 

hin überprüft werden. Drei Personen, die abwechselnd stützen, erlauben die 

Überprüfbarkeit der Mitteilung und bieten den Schülerinnen und Schülern mehr 

Unabhängigkeit. Die Planung und Umsetzung Gestützter Kommunikation richtet sich 

auf  ein „Ausblenden der Stütze“. Wird Gestützte Kommunikation im Unterricht 

angewandt, so fällt sie in die Verantwortung der Schule.  

 

Verminderung oder Auflösung zwanghaft repetitiver u nd stereotyper    
Verhaltensweisen 
 
Die Verminderung zwanghaft repetitiver oder stereotyper Verhaltensweisen eröffnet 

einen freien Blick für neue Handlungsmöglichkeiten und ermöglicht eine Erweiterung 

der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Andererseits können diese 

ungewöhnlichen Verhaltensweisen auch als Streben nach Erhaltung der Umwelt 

betrachtet und als Schutzhandlung verstanden werden, deren Auflösung das 

subjektive Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit beeinträchtigen kann. Sie können 

Menschen mit Autismus als Schutz vor einer als unstrukturiert und bedrohlich 

empfundener Umwelt dienen.  

 

Die tägliche Routine, die räumlichen Strukturen und die wiederkehrenden 

Verhaltensweisen in den vertrauten Ordnungen sind häufig für den Einzelnen von 

großer Bedeutung. Für die Förderung erscheint es somit günstig, diese für den 

Einzelnen bedeutsamen Ordnungsmerkmale herauszufinden (so zum Beispiel die 

Anordnung, Farbe oder Form von Gegenständen, Kleidungsstücke, Gerüche, 

Personen, Materialien, Geräusche, Oberflächenstrukturen, zeitliche Abfolgen). In 

Bezug auf stereotype Verhaltensweisen gilt Entsprechendes: Hier ist die Fixierung 

auf ganz wenige Interessen, das Auftreten von Ritualen und motorischen 

Manierismen (immer gleiche Fingerspiele, Spiele mit Bändern oder Perlen u.ä.) 

besonders zu beachten. Es gilt, die gefundenen Merkmale in Abhängigkeit von ihrer 

Bedeutung für das Kind und dem Grad der Beeinträchtigung seiner sozialen 

Entfaltung zu werten. Nach pädagogischen Gesichtspunkten sollten diejenigen 

Fixierungen abgebaut werden, deren Abbau das Kind tolerieren kann und die am 

störensten sind. Beim Abbau störender Fixierungen ist der gleichzeitige Aufbau von 

neuen Orientierungsmöglichkeiten erforderlich. Diese sollen sozial weniger 
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einschränkend sein oder eine zunehmende Toleranz für andere Ordnungen 

bewirken. 

 

Wahrnehmungsförderung 
 
Das Ziel von Wahrnehmungsförderung besteht darin, von der eingeengten, isolierten 

Wahrnehmung bekannter Objekte und Vorgänge hin zu neuen Objekten und 

Vorgängen zu führen.  

 

Gerade das Eröffnen neuer Wahrnehmungen auch in anderen als den bevorzugten 

Sinnesbereichen entzieht den Kindern und Jugendlichen unter Umständen ihre 

Sicherheit gebenden Ordnungen und kann zu Verunsicherung, Angst oder Panik 

führen. Um hier vorzubeugen, ist eine gesicherte Beziehung von großer Bedeutung. 

Auch eine stark individuell strukturierte Lernumgebung (zum Beispiel nach der 

TEACCH-Methode) bietet Halt, damit die Schülerin oder der Schüler sich zunehmend 

angstfrei neue Inhalte erschließen kann.  

Starke Strukturierung bedeutet die Anwendung von Regeln, nach denen etwas 

getan, geordnet oder gegliedert werden sollte. Material, Anordnungen, Routinen u. ä. 

helfen, Zusammenhänge zu erkennen, unterstützen die Orientierung, erlauben eine 

Vorhersagbarkeit und erleichtern Entscheidungen. Die Darbietung des Materials, die 

Raumaufteilung, eine verständliche Visualisierung von Zeitplanungen und 

Instruktionen und die Gestaltung von Arbeitsabläufen bieten den Schülerinnen und 

Schülern Strukturierungshilfen. Eine starke Strukturierung des Lernumfeldes 

erleichtert das Verstehen und Handeln für Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte und kann somit im Vorfeld Lern- und Verhaltensprobleme mindern. 

Isoliertes und formalisiertes Wahrnehmungstraining ist zu vermeiden, weil es die 

Gefahr neuer Fixierungen in sich birgt. 

 
Vorbereitung der Lerngruppe 
 
Schülerinnen und Schüler mit Autismus sind in besonderer Weise auf Zuwendung 

und Vertrauen in der Förderung angewiesen und müssen behutsam mit neuen 

Lebenssituationen konfrontiert werden. Dabei kann es hilfreich sein, wenn 

Mitschülerinnen, Mitschüler und deren Eltern im Vorfeld über die Besonderheiten 

informiert werden, um autistische Verhaltensweisen zu verstehen und entsprechend 

darauf reagieren zu können. Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin kann nach 
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Absprache und mit dem Einverständnis der Eltern des betroffenen Kindes das 

Thema „Autismus“ in der Klasse und auf einem Elternabend besprechen.  

Für die Mitschülerinnen und Mitschüler sollten Lehrkräfte im Unterricht Wege 

aufzeigen, um positives Verhalten im Sinne von Toleranz und Akzeptanz aufbauen 

und festigen zu können. Feste Bezugspersonen, die das Kind oder den Jugendlichen 

mit Autismus in seinen individuellen Ausdrucksformen annehmen und verstehen 

lernen, sind für die schulische Förderung von besonderer Bedeutung. 

 

 

7. Nachteilsausgleich, Leistungsnachweis und Leistu ngsbeurteilung 
 

Der Erlass Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit 

Funktionsbeeinträchtigungen, Behinderungen oder für Schülerinnen und Schüler mit 

besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen (siehe 

Rechtsquelle) gewinnt an besonderer Bedeutung, weil mit ihm auch bei zielgleichem 

Unterricht eine rechtliche Grundlage für schulische Ausgleichsmaßnahmen 

vorhanden ist, die der Behinderung jedes einzelnen Kindes oder Jugendlichen 

Rechnung tragen und die Behinderung bei der Leistungsfeststellung oder 

Leistungsbewertung (Zeugnis) berücksichtigen können. 

 

Die autistischen Beeinträchtigungen sind in allen Situationen ein bestimmendes 

Merkmal der Schülerin bzw. des Schülers. Daher ist „die Schule so zu gestalten, 

dass die gemeinsame Erziehung und das gemeinsame Lernen aller Schülerinnen 

und Schüler in einem möglichst hohen Maße verwirklicht wird und jede Schülerin und 

jeder Schüler unter Berücksichtigung der individuellen Ausgangslage in der 

körperlichen, sozialen und emotionalen sowie kognitiven Entwicklung angemessen 

gefördert wird. Es ist Aufgabe der Schule, drohendem Leistungsversagen und 

anderen Beeinträchtigungen des Lernens, der Sprache sowie der körperlichen, 

sozialen und emotionalen Entwicklung mit vorbeugenden Maßnahmen 

entgegenzuwirken“ 4. Dies bedeutet für die schulische Arbeit, dass Maßnahmen zur 

Unterstützung, Beratung und Förderung im Dialog mit den Betroffenen und unter 

Einbeziehung des Umfeldes entwickelt werden müssen.  

                                            
4 § 3 Abs. 6 des Hessischen Schulgesetzes in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2009 (GVBl. I S.265) 
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Schülerinnen und Schüler mit Autismus „darf bei der Leistungsermittlung und Leis-

tungsbewertung kein Nachteil aufgrund ihrer Behinderung, zeitweiser Funktionsbe-

einträchtigung oder besonderer Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschreiben oder 

Rechen entstehen“ 5. Die Schülerinnen und Schüler, die mit einer der allgemeinen 

Schule entsprechenden Zielsetzung unterrichtet werden können, haben einen An-

spruch auf einen Nachteilsausgleich. Der Nachteilsausgleich dient der Kompensati-

on der durch die Behinderung entstandenen Nachteile und stellt keine Bevorzugung 

der behinderten Schülerinnen und Schüler gegenüber deren Mitschülerinnen und 

Mitschülern dar. Allgemeine Schulen gestalten für einzelne Kinder bzw. Jugendliche 

einen Nachteilsausgleich im Sinne von förderlichen Bedingungen . Bei der Gestal-

tung dieser förderlichen Bedingungen sind die individuellen Faktoren zu bewerten 

und zu berücksichtigen. Die schulischen und fachlichen Anforderungen dürfen dabei 

nicht geringer bemessen werden und müssen sich an dem jeweiligen Bildungsgang 

orientieren. Es handelt sich hier um ein differenziertes, organisatorisches und me-

thodisches Angebot und unterstützt die Schülerinnen, die Schüler und die Lehrkräfte, 

die Behinderung angemessen zu berücksichtigen. Die Gewährung des 

Nachteilsausgleiches ist nicht gekoppelt an einen festgeschriebenen sonderpädago-

gischen Förderbedarf.  

 

Art und Umfang eines zu gewährenden Nachteilsausgleiches entscheidet die 

Schulleiterin oder der Schulleiter nach Anhörung der Klassenkonferenz. Ein Vermerk 

über den gewährten Nachteilsausgleich darf nicht in Arbeiten und Zeugnissen 

erscheinen. Art und Umfang der Nachteilsausgleiche werden im individuellen 

Förderplan festgehalten. Die Entscheidung der Schulleitung ist zu den Akten zu 

nehmen.  

Der Nachteilsausgleich für die Bewältigung schulischer Aufgaben kann in 

verschiedensten Fächern zum Beispiel bedeuten: 

 

• Veränderung zeitlicher, inhaltlicher und/oder räumlicher Strukturen,  

• veränderte Pausenregelung,  

• individuelle Arbeitsplatzorganisation,  

                                            
5 § 2 Abs. 1 des Erlasses für den Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit Funktionsbeein-
trächtigungen, Behinderungen oder für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten 
beim Lesen, Schreiben oder Rechnen vom 18. Mai 2006, ABl. S. 429 
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• Strukturierungshilfen wie Hausaufgabenheft, Taschenfahrplan, 

detaillierte Beschreibung, 

• Ablaufschemata für die anstehenden Aufgaben oder Handlungen, 

• Zusätzliche Zeit oder Einsatz anderer Materialien oder Hilfsmittel bei 

Auffälligkeiten in der Motorik und Wahrnehmung.  

 

Auch bei der Leistungsfeststellung - unter der Bedingung des Nachteilsausgleiches - 

sind die für den Bildungsgang üblichen Kriterien der Leistungsbewertung anzulegen. 

 

Es können nicht alle Nachteilsausgleiche in einem Erlass oder einer Aufzählung 

aufgeführt werden. Die nachfolgenden, exemplarischen Beispiele für eine 

angemessene Umsetzung bieten einen Orientierungsrahmen. Die konkrete 

Ausgestaltung muss entsprechend der individuellen Notwendigkeiten vor Ort 

erfolgen. Mit allen Beteiligten ist hierfür eine individuelle Lösung zu finden. 

 

Beispiele für einen konkreten fächerunabhängigen Na chteilsausgleich 
 

• Zeitliche und inhaltliche Struktur in Prüfungssituation vorgeben. 

Prüfungsaufgaben sukzessive vorlegen, evtl. vorlesen und mündlich 

erklären sowie Gewähren von Auszeiten (auch während der Prüfung). 

Struktur und Aufbau der Aufgaben sollten den Aufgaben aus dem 

Unterricht gleichen. Mehr Zeit bei Klassenarbeiten, die Verringerung 

der Anzahl von inhaltlich gleichen Aufgaben und/oder Bereitstellung 

eines separaten Raums können zusätzlich unterstützen. 

• Das Bereitstellen oder Zulassen spezieller Arbeitsmittel wie 

Einmaleinstabelle, Schreibmaschine, digitale Aufzeichnungsgeräte, 

Computer, Kassettenrecorder, größere und/oder spezifisch gestaltete 

Arbeitsblätter, größere Linien, spezielle Stifte u.ä. kann den Betroffenen 

das Erbringen der geforderten Leistungen ermöglichen.  

• Ein schriftliches Referat statt eines mündlichen Vortrags vor der 

Gruppe. Zudem können Gruppenarbeiten durch Einzelarbeitsphasen 

ersetzt werden.  

• Reizarmen Arbeitsplatz gestalten (Einzeltisch, am Rand des 

Klassenraums, farbige Kennzeichnung der Hefte, Bücher und weitere 

Lernmaterialien, Piktogramme, Stundenplan sichtbar). 
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• Visualisierung von Aufgabenstellungen und Ersetzen von Texten/ 

Aufgaben mit Metaphern und/oder mit emotionalem Kontext. Aufgaben 

einzeln nacheinander anbieten anstatt in Aufgabenblöcken. 

• Die Mitschrift von Tafeltexten ist u.U. für Schülerinnen oder Schüler mit 

Autismus nur schwer zu leisten. Abhilfe schafft das Aushändigen des 

Tafeltextes. 

• Individuelle Pausengestaltung  und das Angebot von Rückzugs-

möglichkeiten. 

 

Beispiele für einen konkreten fächerbezogenen Nacht eilsausgleich 
 

Die nachfolgenden Überlegungen beschreiben Lösungen für das Fach Deutsch  und 

sollen dazu beitragen, Ideen für die eigene schulische Arbeit zu entwickeln. Diese 

Beispiele können auch auf den Unterricht in Fremdsprachen  übertragen werden: 

• Nacherzählungen sind häufig möglich. Wichtig ist das Klären des 

Arbeitsauftrages und ein ggf. vorgegebenes Strukturierungs-  bzw. 

Gliederungsschema über den Ablauf von Nacherzählungen (z.B. 

Gliederungspunkte vorgeben: Einleitung, Hauptteil, usw. mit 

Zeitangaben).  

• Inhaltsangaben oder Vorgangsbeschreibungen benötigen ebenso eine 

gesicherte Definition des Auftrages und ggf. präzise Strukturierungs- 

bzw. Gliederungsschemata (z.B. Lückentext). 

• Aufgabenstellungen, die sich mit zwischenmenschlichen Interaktionen 

auseinander setzen, Vorstellungsvermögen erfordern oder bei denen 

aus einem emotionalen Kontext etwas Sinnhaftes zu entnehmen ist, 

können möglicherweise aufgrund der Behinderung nicht zu lösen sein. 

Stattdessen sachbezogene Inhalte anbieten oder andere thematische 

Schwerpunkte, die überwiegend Faktenwissen berücksichtigen 

(Texthistorie, schriftliches Referat). 

• Gerade für ältere Schülerinnen oder Schüler mit Asperger-Autismus ist 

es häufig von Bedeutung, die geänderten Bewertungen aufzuschlüs-

seln (Rechtschreibung, Inhalt, Ausdruck, Grammatik…) und Transpa-

renz zu schaffen, damit diese sich entsprechend orientieren können. 

• Bei der Bearbeitung von Lyrik ist wörtliches Verstehen, mangelndes 

Verstehen von Metaphern u.ä. eine besondere Belastung. Eindeutige 
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Erklärungen im Sinne von Übersetzungen können hier ein adäquater 

Nachteilsausgleich sein (Sinnbrüche und Metaphern z.B. farbig 

kennzeichnen).  

• Bereitstellen eines Wörterbuches. 

• Interpretationen bzw. entsprechende Teilaufgaben können u.U. 

aufgrund der Behinderung nicht bearbeitet werden. Eine geeignete 

Alternative sind Aufgabenstellungen, die sachbezogene Inhalte 

bewerten. Also keine Interpretation eines romantischen Gedichtes, 

sondern beispielsweise eine Sacharbeit zum historischen Hintergrund 

des Gedichtes oder des Autors. 

 

Mathematik und Naturwissenschaften  bieten in der Regel weniger Schwierigkeiten 

einer angemessenen Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern mit 

Autismus: 

• Arbeiten, Klausuren etc. klar strukturieren, ggf. auf Wechsel der 

Aufgabentypen hinweisen. 

• Textaufgaben von möglichen Irritationen durch soziale Bezüge oder 

bildhaften Aufgabenstellungen entlasten, ggf. Textaufgaben vorlesen 

und eindeutige Begriffe verwenden. 

• Individuelle Rechenwege, sofern sie zu einem korrekten Ergebnis 

führen, akzeptieren.  

• Eher naturwissenschaftliche Versuche nachvollziehen, als diese 

vorzuführen. Prüfungsanforderungen eher deduktiv als induktiv 

gestalten. 

 

In den Fachbereichen Kunst, Musik  etc. zeigen sich u.U. umfassende 

Beeinträchtigungen durch die Behinderung: 

• In Kunst oder Musik können kreative Aufgabenstellungen durch 

sachbezogene Themen ersetzt werden. 

• Aktive Beteiligung durch schriftliche Leitungen sicherstellen. 

• Anforderungen an Phantasie und Kreativität können durch technische 

Aufgaben ergänzt werden (keine Anforderung an die Komposition eines 

Werkes, vielmehr Zeichnen als Technik). 
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In den Fachbereichen Geschichte, Politik, Gesellschaft, Erdkunde, Philos ophie, 

Religion  sind Unterrichtsgegenstände auf ihren emotionalen und sozialen Kontext 

hin zu überprüfen. Aufgabenstellungen, die Faktenwissen erfordern, können 

alternativ herangezogen werden (siehe auch allgemeine Beispiele).  

 

Im Spor t sollten die Bewertungen und die Aktivitäten bei den Individualsportarten 

liegen. Motorische Probleme sollten nicht in die Bewertung einfließen. Auch eine 

teilweise oder vollständige Befreiung ist bei entsprechender Diagnose möglich. Es 

sollte aber immer wieder versucht werden, den Schüler oder die Schülerin in den 

Sportunterricht einzubinden und zur Bewegung anzuregen. 

 

Unterricht gemäß der Lehrpläne der Schule für Lernhilfe  oder gemäß den 

Richtlinien für den Unterricht in der Schule für Praktisch Bildbare : 

Bewegen sich die Lernziele im Förderbereich der Schulen für Lernhilfe oder der 

Schulen für Praktisch Bildbare bietet ein förderdiagnostisches Handeln ein probates 

Vorgehen. Förderdiagnostische Verfahren sollen die individuellen Lernentwicklungen 

eines Kindes klären. Im Gegensatz zu standardisierten Verfahren lassen sich aus 

ihnen konkrete Fördermaßnahmen für die einzelne Schülerin bzw. den einzelnen 

Schüler ableiten. Orientierungsgrundlagen sind dabei Richtlinien und Lehrpläne, 

didaktische Konzeptionen, längerfristige Unterrichtsplanungen und das 

Leistungsprofil der Klasse. Die Beobachtungen und informellen Verfahren beziehen 

sich auf Schulleistungen, Sozial- und Arbeitsverhalten, lebenspraktische 

Kompetenzen, sprachliche Leistungen, Kulturtechniken und Motorik. Aus den 

festgestellten Lern-, Entwicklungsständen lassen sich mit den oben dargestellten 

Hinweisen zum Nachteilsausgleich konkrete Fördervorschläge für die weitere 

Unterrichtsplanung entwickeln. 

 

Der Nachteilsausgleich behält seine Gültigkeit auch bei landeseinheitlichen 

Abschlussprüfungen 6. Der Erlass sieht vor, dass Schülerinnen und Schüler mit 

Funktionsbeeinträchtigungen, Behinderungen oder mit besonderen Schwierigkeiten 

                                            
6 Verordnung zur Ausgestaltung der Bildungsgänge und Schulformen der Grundstufe (Primarstufe) 
und der Mittelstufe (Sekundarstufe I) und der Abschlussprüfungen in der Mittelstufe (VOBGM) vom  
14. Juni 2005 (ABl. S. 438; ber. S. 579), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Juni 2008 (ABl. 
S. 239) und  Verordnung über die Bildungsgänge und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe 
und dem beruflichen Gymnasium (VOGO/BG) vom 19. September 1998 (ABl. S. 734) in der Fassung 
vom 19. September 2007  
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beim Lesen, Rechtschreiben oder Rechnen beispielhaft auch eine differenzierte 

Aufgabenstellung erhalten können. Die fachlichen Anforderungen der 

Abschlussprüfungen bleiben dabei unberührt.  

 

 

8. Schulische Förderung von Kindern und Jugendliche n mit Autismus - 
Anmerkungen aus therapeutischer Sicht  

 
Schülerinnen und Schüler mit der Diagnose "Autismus" können in Grund-, Haupt- 

und Realschulen, in Gymnasien, Gesamtschulen oder in die verschiedenen 

Förderschulen gehen. In einzelnen Fällen können sie häuslichen Sonderunterricht 

erhalten, wenn sie auch in einer Förderschule nicht gefördert werden können7. Die 

Auswahl der Schulform ist von individuellen, regionalen oder organisatorischen 

Überlegungen getragen. Indiz für die Problematik der Schulwahl mag sein, dass wir 

Schülerinnen und Schüler kennen, die von der Schule für Praktisch Bildbare bis zur  

Realschule "aufgestiegen" sind  und dort als Klassenbeste ihren Abschluss 

absolvierten.  

 

Der im DSM-IV vorgenommenen Einteilung in diagnostische Gruppen kann man 

entnehmen, dass es sich nicht um eine homogene Gruppe von Menschen mit 

ähnlichen Verhaltensweisen handelt, für die es ein gewisses Instrumentarium an 

Umgangsformen gibt. Menschen mit Autismus sind hingegen sehr unterschiedlich in 

ihren Fähigkeiten, ihren Vorlieben und in der Ausprägung ihrer Behinderung. 

 

Selbst gleiche Symptome müssen bei verschiedenen Schülerinnen und Schülern 

nicht das Gleiche bedeuten. Zum Beispiel kann das Wedeln mit den Händen vor den 

Augen und ein brummendes Geräusch Folge einer sozialen Überforderungssituation 

in einem Raum mit mehreren agierenden Menschen sein. Der von Autismus 

Betroffene versucht so die bedrohlichen chaotischen Sinneseindrücke zu überlagern, 

um das Chaos nicht mehr wahrnehmen zu müssen. Es kann aber auch die Folge 

einer Unterforderungssituation oder von Langeweile sein; er verschafft sich "Futter" 

für die Sinne.  

 

                                            
7 § 26 Abs. 1 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung vom 17. Mai 2006, Abl. S. 412 
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Auch bedeuten manche Verhaltensweisen nicht unbedingt das, was wir oft vorschnell 

interpretieren. So kann "aggressives Verhalten" gegen einen Mitschüler sowohl eine 

Aggression sein, aber auch der hilflose Versuch, Kontakt aufzunehmen. 

Ein weiteres Beispiel für die verwirrende Unterschiedlichkeit der Reaktionen von 

Menschen mit Autismus ist ihr Umgang mit Lob. Die einen sind in extremer Weise 

darauf angewiesen. Andere empfinden Lob als Einmischung oder Grenz-

überschreitung und reagieren mit Rückzug, Verweigerung oder gar 

Autoaggressionen. 

 

Menschen mit Autismus kommen häufig in soziale Überforderungssituationen. Dann 

sind sie in hohem Maße darauf angewiesen, eine Person zu haben, die ihnen Halt 

und Sicherheit gibt. Dabei geht es nicht darum, ihnen eine "Glucke" zur Verfügung zu 

stellen, die sie abschirmt und überbesorgt zu schnell eingreift. Vielmehr benötigen sie 

einen "menschlichen Halt", eine Person, die in Notsituationen stützend eingreifen 

kann. 

Stützendes Eingreifen kann sehr unterschiedlich aussehen und ist stark von den 

Betroffenen, der Situation und vor allem von der Beziehung zwischen Kinder und 

Jugendlichen und Betreuer abhängig. Oft entwickelt der Betreuer mit der Zeit eine 

Sensibilität, die es ihm schon im Vorfeld ermöglicht, den erforderlichen Halt zu 

geben. So können die Kinder und Jugendlichen weiterhin aufmerksam sein. Ist der 

Stress schon weiter eskaliert, genügt manchmal das Gewahrwerden von Nähe, eine 

Berührung, eine Ansprache, ein kleines Sicherheit gebendes Ritual oder das 

kurzzeitige Verlassen des Raumes. Hilfreich ist es, wenn Rückzugsmöglichkeiten 

bestehen, wie z. B. eine ruhige Ecke im Raum. 

Im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit Autismus können verschiedene 

Berufsgruppen (u.a. Lehrkräfte der verschiedenen Schulformen und für 

unterschiedliche Fächer, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Erzieherinnen 

und Erzieher) sowie Assistenzkräfte (Zivildienstleistende, Freiwilligendienstleistende, 

Eingliederungshelfer) eingebunden sein. Die daraus erwachsenden 

unterschiedlichen Aufgaben müssen koordiniert und geplant werden. Geklärt werden 

muss im Sinne eines effektiven Personaleinsatzes aber auch, wer zu welchen Zeiten 

welche Aufgaben und welche Zuständigkeiten hat (Unterrichtsgestaltung, 

Einzelförderung, Unterstützung, Feuerwehrfunktion), um tragfähige Beziehungen 

zwischen Schülerin oder Schüler und der Lehrkraft aufzubauen.  
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Je nach Ausprägung der Behinderung sind unterschiedlich hohe fachliche 

Qualifikationen notwendig. Im Einzelfall genügt u. U. für die Bewältigung des Alltags 

eine Assistenzkraft. Wichtig sind dabei neben Kenntnissen über die Behinderung 

Autismus vor allem Sensibilität und die Fähigkeit, die Besonderheiten der 

Behinderung nicht persönlich zu nehmen. 

 

Im Allgemeinen ist es ungünstig, mehrere Schülerinnen und Schüler mit Autismus in 

einer Klasse zu unterrichten. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich diese Schülerinnen 

und Schüler meist gegenseitig "stressen". Die anderen Schülerinnen und Schüler 

leiden unter der möglicherweise spannungsgeladenen Atmosphäre. Die 

Klassengröße und Personalausstattung sollten innerhalb der rechtlichen Vorgaben 

bleiben und für den Schüler überschaubar bzw. verlässlich sein. 

 

Eingliederungshelfern - soweit vorhanden - sollten Eltern und erfahrene Fachleute 

als Berater zu Verfügung stehen, um die pädagogische Begleitung abzustimmen. 

 

Gut gemeinte Integrationsversuche führen manchmal dazu, dass Schülerinnen und 

Schüler mit Autismus an exponierter Stelle, mitten im Klassenleben platziert werden. 

Dort fühlen sie sich wie auf dem Präsentierteller, aber nur sehr selten wohl. Soziale 

Reizüberflutung wird wahrscheinlicher, sie müssen verstärkt Regulierungs-

mechanismen einsetzen. Dies kann ungewollt zu mehr Isolation führen. 

 

Eine tragende Regelung für die Pausensituation und für den Schulweg ist für viele 

Schülerinnen und Schüler mit Autismus von besonderer Bedeutung. Diese Zeiten 

bieten oft wenig Struktur. Die Schülerinnen und Schüler mit Autismus verstehen 

Rangordnungsspiele nicht und können daher nicht angemessen reagieren. Sie 

können in Folge eines sozialen Pausenstresses manchmal Schulängste entwickeln, 

fühlen sich überfordert und tragen diese Spannungen in ihre Familien hinein. 

Manchmal reagieren sie erst einige Zeit später auf Kränkungen, ohne dass man den 

Zusammenhang sofort erkennen kann. 

 

Die Erfahrung mit diesen Schülerinnen und Schülern hat gezeigt, dass es ihnen 

aufgrund ihrer emotionalen und sozialen Probleme oft nicht gelingt, die volle 

Ausschöpfung ihres kognitiven Potenzials zu erreichen. Auch bei guten 
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organisatorischen und personellen Voraussetzungen kann sogar das Scheitern der 

schulischen Laufbahn drohen. Deshalb ist es bei der überwiegenden Mehrzahl der 

betroffenen Schülerinnen und Schüler erforderlich, dass neben der Regelung der 

schulischen Belange flankierend geeignete therapeutische Maßnahmen durchgeführt 

werden. In der Therapie können Kinder und Jugendliche mit Autismus ihre Ängste, 

Spannungen, Verletzungen, Probleme in der Gruppe der Gleichaltrigen und andere 

Schwierigkeiten thematisieren und verarbeiten. Eltern gelingt es, durch fachkundige 

Beratung in Therapien die Beziehung zu ihren Kindern zu festigen und den Alltag 

besser zu bewältigen. Selbsthilfegruppen unterstützen diesen Prozess. 

 

9. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
 
Angestrebtes Ziel muss es sein, dass alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen 

mit Autismus eine für sie geeignete Schule besuchen. 

 

Unterricht und Erziehung von Schülerinnen und Schülern mit Autismus erfordern 

pädagogisch-psychologische und methodisch-didaktische Fachkenntnisse, die es 

ermöglichen, diesen Förderbedarf im Klassenunterricht zu erfüllen. Diese 

Fachkenntnisse erwerben die beteiligten Lehrkräfte zunehmend in der 

Auseinandersetzung mit den Schülerinnen und Schülern und durch Beratungs-

angebote. 

Wesentlich zur Qualitätssicherung der Förderung autistischer Schülerinnen und 

Schüler tragen bei: 

 

• Kenntnis über Erscheinungsbilder von Autismus,  

• eine tragfähige individuelle Förderplanung, 

• Anwendung unterstützender Kommunikationsmöglichkeiten, 

• starke Strukturierung des Unterrichts und der Anforderungen an 

Leistungsfeststellung entsprechend didaktisch-methodischer 

Überlegungen, 

• Mitarbeit in unterstützenden, interdisziplinären Besprechungen, 

• Einbeziehung der Eltern in die Förderplanung.  
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Anhang 
Informationsblatt für die Eltern zum Schulanfang un d  
zum sonderpädagogischen Feststellungsverfahren 
 

Bitte informieren Sie Ihre Grundschule schon sehr früh über die speziellen Erwartungen und Probleme, 

die Sie mit dem Schulstart Ihres Kindes verbinden. Bitten Sie bei der Schulleitung der Grundschule um 

einen Termin. 

Sollte ihr Kind im Altersvergleich große Entwicklungsverzögerungen zeigen oder liegen Ihnen 

entsprechende Diagnosen vor, besprechen Sie mit der Schulleiterin, dem Schulleiter, ob das Beratungs- 

und Förderzentrum oder ggf. ein Landesfachberater zeitnah einbezogen werden soll oder ob ein Antrag 

auf Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 8 bei Ihrem Kind nützlich sein könnte:  

 

 
Wie wird der sonderpädagogische Förderbedarf festge stellt? 

 
1. Eltern od. allg. Schule stellen beim Staatlichen Schulamt (SSA) einen Antrag. 

¯  
2. Das SSA stellt fest, ob der Antrag ausführlich begründet und Fördermaßnahmen zuvor eingeleitet wurden. 

¯  
3. Eine Förderschullehrkraft wird beauftragt, ein Gutachten zu schreiben. 

¯  
4. Während des Überprüfungszeitraums führt die Förderschullehrkraft in der Regel Gespräche mit allen  

Beteiligten, Testverfahren und/oder Hospitationen durch. 
¯  

5. Das Gutachten wird mit den Eltern besprochen und anschließend mit einer Empfehlung zur weiteren  
Förderung an das Staatliche Schulamt weitergeleitet. 

¯  
6. Auf der Grundlage des Gutachtens und ggf. weiterer diagnostischer Unterlagen entscheidet das SSA über Art, 

Umfang und über die voraussichtliche Dauer des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
 
 

Ihnen wird während dieses Verfahrens die Gelegenheit gegeben, Ihr Wahlrecht bezüglich des 

Förderortes zu nutzen oder Ihre Wünsche zu besprechen. Im Konfliktfall kann ein Förderausschuss am 

Staatlichen Schulamt eingerichtet werden. Der Förderausschuss bietet unter formalisierten 

Bedingungen eine weitere Möglichkeit der Aussprache aller Beteiligten. Sie können auch um die 

Einbeziehung von Therapeuten Ihres Kindes bitten. Sollten die sachlichen, räumlichen oder personellen 

Rahmenbedingungen nur bestimmte Lösungen eröffnen, so hat das Staatliche Schulamt den 

gesetzlichen Auftrag letztlich über den geeigneten Förderort zu entscheiden. 

                                            
8 § 54 des Hessisches Schulgesetztes in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Juli 2009 (GVBl. I S. 265) u./o. § 19 der Verordnung über die sonderpädagogische Förderung vom 17. Mai 2006, ABl. S. 
412 
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Rechtsquellen 
 

• Behindertengleichstellungsgesetz vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 
1468) das zuletzt durch Art. 12 des Gesetzes vom 19. Dezember 2007 
(BGBl. I S. 3024) geändert worden ist. 

• Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 2006 (BGBl. I 
S. 1897), das zuletzt durch Art. 15 Absatz 66 des Gesetzes vom 5. 
Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist. 

• Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (Art. 1 des 
Gesetzes vom 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3134), das 
zuletzt durch Art. 12 des Gesetzes vom 6. Juli 2009 (BGBl. I S. 1696) 
geändert worden ist. 

• Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 
442) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2009 (GVBl. I S. 265) 

• Verordnung über die sonderpädagogische Förderung vom 17. Mai 
2006, ABl. S. 412 

• Erlass über den Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schüler mit 
Funktionsbeeinträchtigungen, Behinderungen oder für Schülerinnen 
und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten beim Lesen, 
Rechtschreiben oder Rechnen vom 18. Mai 2006, ABl. S. 429 

• Empfehlungen zu Erziehung und Unterricht von Kindern und 
Jugendlichen mit autistischem Verhalten, Beschluss der KMK vom 
16.6.2000 

 
(www.kultusministerium.hessen.de; www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de) 
 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kinde s- und Jugendalters  
der J. W. Goethe -Universität Frankfurt/Main 
Prof. Dr. med. Dipl. theol. Freitag, Direktor der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters  
Deutschordenstraße 50 
60590 Frankfurt am Main 
Telefon: (069) 6301-5408 
www.kgu.de/zpsy/kinderpsychiatrie 
 
Regionalverbände des Vereins autismus-Deutschland e .V. in Hessen 
autismus Rhein-Main e. V.   
 
Alt-Rödelheim 13  
60489 Frankfurt 
 
(069) 789 - 46 61  
Autismus.Rhein-Main@t-
online.de 
-> www.autismus-rhein-
main.de 

autismus Mittelhessen 
e.V. 
 
Erfurter Str. 6 
35418 Buseck 
 
(06441) 3813528 

autismus Nordhessen e.V.  
 
c/o Horst Wischek,  
Werrastr. 5, 34582 Borken  
 
Tel. (05682) 2819 
 
Hort.Wischek@t-online.de 
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Internetverweise 
 
Vereine  
www.autismus.de 
www.autismus-therapieinstitut-langen.de 
www.autismus-mfr.de 
www.autismus-rhein-main.de 
www.m-aut.de 
www.lebenshilfe-hessen.de 

Autismusforschung  
www.kgu.de/zpsy/kinderpsychiatrie 
www.autismus.uni-koblenz.de 
www.iwm-koblenz.de 
www.uni-koblenz.de/~didaktik 
www.uni-magdeburg.de 
 

Asperger  
www.aspies.de 
www.aspiana.de 
www.asperger-online.de 
www.aspergia.de 
www.aspie.net 
www.asperger-eltern.de 

TEACCH 
www.teacch.com 
www.autea.de 
 
Unterstützte Kommunikation  
www.isaac-online.de 
www.fc-netz.de 

 
Für aufgeführte, fremde Internetseiten kann keinerl ei Gewähr auf Aktualität, Korrektheit,  
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernommen werden.  

 
 
 
Literaturempfehlungen 
 
Autor Titel Verlag/ Ort/ Jahr 

 
Attwood, Tony Ein ganzes Leben mit dem Asperger-

Syndrom: Alle Fragen, alle Antworten von 
Kindheit bis zum Erwachsensein. 

Trias Verlag 
Stuttgart 2008 

Attwood, Tony Das Asperger-Syndrom 
Ein Ratgeber für Eltern 

Trias Verlag 
Stuttgart 2000 

Autismus-Deutschland 
e.V.  Bundesverband zur 
Förderung von Men-
schen mit Autismus 

Schulische Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Autismus - 
Fachkonferenz 2001 Bielefeld 

Bundesverband 
Hilfe für das autistische Kind 
Hamburg 2002 

Autismus-Deutschland 
e.V.  Bundesverband zur 
Förderung von Men-
schen mit Autismus 

Pädagogische Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Autismus – 
Tagungsbericht 

Bundesverband 
Hilfe für das autistische Kind 
Hamburg 2001 

Autismus-Deutschland 
e.V.  Bundesverband zur 
Förderung von Men-
schen mit Autismus 

Autismus macht Schule, 
Tagungsbericht  

2003, in Zusammenarbeit mit 
dem Verband Sonderpädago-
gik e.V. www.autismus.de 

Autismus-Deutschland 
e.V.  Bundesverband zur 
Förderung von Men-
schen mit Autismus 

Asperger Syndrom - Strategien und Tipps für 
den Unterricht. Eine Handreichung für Lehrer 
 

Hamburg 2001 
www.autismus.de 

Autismus-Deutschland 
e.V.  Regionalverband 
Mittelfranken e.V. 

Asperger-Autisten verstehen lernen. Eine 
Handreichung für Pädagoginnen und Pädago-
gen mit praxiserprobten Lösungsansätzen  
 
 

Emskirchen 2003 
www.autismus-mfr.de 

Frith, Uta Autism: Explaining the Enigma 
Sprache: Englisch 
 

Blackwell publ. 
2. Aufl. 2003  
ISBN: 0631229019 
 

Häußler, A. Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Men-
schen mit Autismus 

Verlag modernes Lernen 
Dortmund 2005 
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Häußler, A., Happel, C., 
Tuckermann, A., 
Altgassen, M., 
Adl-Amini, K. 

SOKO Autismus 
Gruppenangebote zur Förderung Sozialer 
Kompetenzen bei Menschen mit Autismus 

Verlag modernes Lernen 
Dortmund  2003 

Jorgensen, Ole Sylvester Autismus oder Asperger Beltz-Verlag 
Weinheim 1998 

Hewitt, Sally Specialist Support Approaches to Autism 
Spectrum Disorder Students in Mainstream 
Settings  

Jessica Kingsley Publishers, 
2005, Sprache: Englisch  
ISBN-10: 1843102900  

Kehrer, Hans E. Autismus - 
Diagnostische, therapeutische und soziale 
Aspekte 

Ansanger-Verlag 
Heidelberg 2005 
 

Matthews, Joan  
Williams, James 

Ich bin besonders! 
Autismus und Asperger: 
Das Selbsthilfebuch für Kinder und ihre Eltern 

Georg Thieme Verlag 
Stuttgart 2001 

Muhler, Karin Integration und Coaching autistischer Kinder 
in Regelschulen - Konzeption und Praxis -
Hilfen für Lehrer und Schulbegleiter 
 

Eigenverlag 2005  
E-Mail: Karin@Muhler.de 

Poustka, F., Bölte, S., 
Feineis-Matthews, S., 
Schmötzer, G. 

Ratgeber 
Autistische Störungen 

Hogrefe-Verlag 
Göttingen 2004 

Konferenz der Kultusmi-
nister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutsch-
land 

Empfehlungen zu Erziehung und Unterricht 
von Kindern und Jugendlichen mit autisti-
schem Verhalten (Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 16.06.2000) 

www.kmk.org 
 

Schopler, E., Reichler, R. 
u.a 

PEP-R 
Entwicklungs- und Verhaltensprofil 

Verlag modernes Lernen 
Dortmund,  2. Auflage 2004 

Schopler, E., Mesibov, 
G., Schaffer, B., 
Landrus, R. 

AAPEP 
Entwicklungs- und Verhaltensprofil für Jugend-
liche und Erwachsene 

Verlag modernes Lernen 
Dortmund, 2000 
 

Schopler, E., Lansing, 
M., Waters, L. 

Übungsanleitungen zur Förderung autistischer 
und entwicklungsbehinderter Kinder  

Verlag modernes Lernen 
Dortmund,  4. Auflage 2000 

Slotta, Ina Autismus – Der nicht gelungene Umgang mit 
Verschiedenheit 

Verlag  modernes Lernen 
Dortmund 2002 

Steindal, Karin Das Asperger Syndrom Bundesverband 
Hilfe für das autistische Kind 
Hamburg 2000 

Theunissen, Georg Krisen und Verhaltensauffälligkeiten bei geis-
tiger Behinderung und Autismus 

Kohlhammer 
Stuttgart 2003 

Ursi, Kirsten Praxis Unterstützte Kommunikation Verlag Selbstbestimmtes Le-
ben, Düsseldorf 1994 

Wilken, Etta Unterstützte Kommunikation 
Einfühung in Theorie und Praxis 

Kohlhammer 
Stuttgart 2002 
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Bücher von und über autistische Menschen 
 

 

Brauns, Axel Bundschatten und Fledermäuse Hoffmann und Campe 
Hamburg  2002 

Schuster, Nicole Ein guter Tag ist ein Tag mit Wirsing Wendler Buchverlag 
Berlin 2007 

Janssen, Kolet Mein Bruder ist ein Orkan Aurich Verlag 
Weinheim 1997 

Preißmann, Christine  ... und dass jeden Tag Weihnachten wär’. 
Wünsche und Gedanken einer jungen Frau 
mit Asperger-Syndrom 

Weidler Buchverlag Berlin 
2005 

Sachs, Oliver Eine Anthropologin auf dem Mars Rowohlt 
Hamburg 1995 

Schäfer, Susanne Sterne, Äpfel und rundes Glas 
Mein Leben mit Autismus 

Stuttgart 2002 

Sellin, Birger Ich will kein inmich mehr sein Kiepenheuer & Witsch 
Köln 1993 

Zöller, Dietmar Wenn ich mit euch reden könnte Dtv-Sachbuch 
Bern/München 1992 
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Hessisches Kultusministerium  
 

Landesfachberater/innen für Unterricht und Erziehun g  
von Schülerinnen und Schülern mit Autismus 
 

 
Region Süd  
(Bergstraße, Odenwaldkreis, Darmstadt-Dieburg, Offenbach): 
Herr FöR Albert Schenkel 
Schule am Drachenfeld 
Anne-Frank-Str. 5 
64711 Erbach 
Fon:     06062/ 912530 
E-Mail: schenkel@drachenfeld.de 
 
 
Region West  
(Groß-Gerau, Main-Taunus-Kreis, Wiesbaden, Rheingau-Taunus-Kreis, Frankfurt): 
Herr FöR Jörg Dammann 
Helen-Keller-Schule  
Elsa-Brandström-Allee 11 
65428 Rüsselsheim 
Fon:     06142/ 301 930 
E-Mail: joerg.dammann@HKS.ruesselsheim.schulverwaltung.hessen.de 
 
 
Region Mitte  
(Hochtaunuskreis, Wetteraukreis, Fulda, Main-Kinzig-Kreis): 
Frau FöL’in Angela Kerfante 
Pestalozzischule, Schule für Lernhilfe 
Wiesbadener Strasse  27 
61350 Bad Homburg 
Fon:     06172/ 83650 
E-Mail: pestalozzi@bad-homburg.schule.hessen.de 
 
 
Region Mitte  
(Gießen, Vogelsbergkreis, Marburg, Lahn-Dill-Kreis, Limburg-Weilburg): 
Frau FöR’in Sabine Wießner-Müller 
Helmut-von-Bracken-Schule 
Alter Steinbacher Weg 26 
35394 Gießen 
Fon:     0641/ 3063043 
E-Mail: poststelle@helmut-von-bracken.giessen.schulverwaltung.hessen.de 
 
 
Region Nord: 
(Kassel, Schwalm-Eder-Kreis, Waldeck-Frankenberg, Hersfeld-Rotenburg, Werra-Meißner-Kreis): 
Frau FöR’in Heike Henn 
Paul-Moor-Schule 
Langenhainer Straße 19 
37287 Wehretal 
Fon:     05651/ 992850  
E-Mail: paul-moor-schule-wehretal@web.de 
 
Stand: September  2009 
Die aktuellen Adressen finden Sie auch unter  
http://www.kultusministerium.hessen.de/  
http://sonderpaedagogik.bildung.hessen.de/autismus/ 

 


